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1017 Wien

Geschaftszahl: 2023-0.666.055

Wien, 8.11.2023
Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 16121/)
des Abgeordneten Mag. Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Ubernahmen von
Kabinettsmitarbeit in 6ffentliche Verwaltung (2021-2023) wie folgt:

Als Ressortchef im Bundesministerium fiir Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz (BMSGPK) kann ich die Anfrage nur fiir Personen beantworten, welche im Kabinett
des BMSGPK tatig waren.

Frage 1: Wie viele Mitarbeiter wechselten 2021-2023 von einem Kabinett direkt (also mit
einer Unterbrechung von weniger als 6 Monaten) in die Bundesverwaltung in lhren

Zustdndigkeitsbereich? (Unterteilen Sie die Zahlen bitte nach Jahren)

Folgende Anzahl an Mitarbeiter:innen wechselte in den Jahren 2021 bis zum 14.09.2023
(Zeitpunkt der Anfrage) von meinem Kabinett bzw. den Kabinetten meiner Amtsvorganger

in einen anderen Bereich des Ressorts:

2021 3
2022 1
2023 -
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Frage 2: Wie viele Mitarbeiter wechselten 2021-2023 von einem Kabinett direkt (also mit
einer Unterbrechung von weniger als 6 Monaten) in eine Fiihrungsposition in der
Bundesverwaltung in Ihren Zusténdigkeitsbereich? (Unterteilen Sie die Zahlen bitte nach

Jahren)

Im fraglichen Zeitraum ist keine Mitarbeiterin bzw. kein Mitarbeiter meines Kabinetts bzw.

der Kabinette meiner Amtsvorganger in eine Flihrungsposition im Ressort gewechselt.

Frage 3: Wie viele Mitarbeiter wechselten 2021-2023 von einem Kabinett direkt (also mit
einer Unterbrechung von weniger als 6 Monaten) in eine Position innerhalb des
Generalsekretariats in lhren Zusténdigkeitsbereich? (Unterteilen Sie die Zahlen bitte nach

Jahren)

Zunachst wird bemerkt, dass das Generalsekretariat in meinem Ministerium mit Ablauf des
14. November 2022 aufgeldst wurde.

Im Zeitraum vom 1. Janner 2021 bis 14. November 2022 ist keine Mitarbeiterin bzw. kein
Mitarbeiter meines Kabinetts bzw. der Kabinette meiner Amtsvorgdnger in das
Generalsekretariat gewechselt.

Frage 4: Wie viele Mitarbeiter lhres Kabinetts waren 2021-2023 gleichzeitig mit einer
Funktion im Kabinett und mit einer Fiihrungsposition in der Bundesverwaltung betraut?
(Unterteilen Sie die Zahlen bitte nach Jahren)

In einem kurzen Ubergangszeitraum nach dem Amtsantritt meines Amtsvorgéngers waren
eine Sektionsleiterin sowie ein provisorischer Abteilungsleiter des Bundesministeriums fir
Kunst, Kultur, offentlicher Dienst und Sport meinem Ministerium zur Dienstleistung

zugeteilt und im Kabinett meines Amtsvorgangers tatig.

Ansonsten gab bzw. gibt es in meinem Kabinett bzw. in den Kabinetten meiner
Amtsvorganger in den Jahren 2021 bis 2023 (Zeitpunkt der Anfrage) einen Mitarbeiter mit
Leitungsfunktion (2023).

Frage 5: Wird an Umstrukturierungen fiir die kommenden Monate gearbeitet?
a. Wenn ja: Welche Anderungen werden konkret vorbereitet? Was ist der Anlass und

was das Ziel?

b. Wenn ja: Inwiefern sind Kabinettsmitglieder davon ausgeschlossen?
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Allgemein ist auszufiihren, dass § 7 Abs. 8 BMG bestimmt: ,[...] Die Geschéftseinteilung ist
vom Bundesminister fiir das von ihm geleitete Bundesministerium zu erlassen und zur
offentlichen Einsicht aufzulegen, wobei die Zuteilung der Bediensteten zu den Sektionen,

Gruppen, Abteilungen und Referaten mindestens einmal jahrlich auszuweisen ist.”

Mit In-Kraft-Treten zum 16. Oktober 2023 ist eine Anderung der Geschéftseinteilung erfolgt,
die geringfiigige Anderungen in der Organisationsstruktur und kleinere
Kompetenzverschiebungen mit sich bringt. Die Anderungen sind so geringen AusmaRes,
dass sich dadurch keine ausschreibungspflichtigen Organisationsdanderungen iS des § 4a
Ausschreibungsgesetz 1989 ergeben — es wird also in der Folge nicht zu Ausschreibungen

von Leitungsfunktionen im Sinne des Ausschreibungsgesetzes 1989 kommen.

Frage 6: Wird an Anderungen (beispielsweise an einer Cooling-Off-Phase) gearbeitet, um die

Féille eines nahtlosen Wechsels in die Bundesverwaltung zu reduzieren?

a. Wenn nein: Warum nicht?

Mitarbeiter:innen von Kabinetten wird aufgrund des Diskriminierungsverbots unter
denselben Voraussetzungen Zugang zu offenen Stellen innerhalb des jeweiligen Ressorts
gewadhrt wie anderen Bewerber:innen. Im Falle der Besetzung von Leitungsfunktionen
erstellt die gesetzlich einzusetzende Begutachtungskommission ein sachgerechtes
Gutachten (Uber die Erflllung der Ausschreibungskriterien und reiht diese in
Eignungskategorien, um ein héchstmogliches MaR an Objektivitat in der Personalauswahl
zu gewdhrleisten. Des Weiteren wurde im Ausschreibungsgesetz verankert, dass die
Voraussetzungen in der Ausschreibung von Leitungsfunktionen im Bundesdienst mit der
zuletzt vom Bundesminister fiir Kunst, Kultur, 6ffentlicher Dienst und Sport genehmigten
Arbeitsplatzbeschreibung Ubereinstimmen miussen, um ,maldgeschneiderte”

Ausschreibungen zu verhindern.

Mit freundlichen GriRen

Johannes Rauch

3von3

www.parlament.gv.at

3von4



4 von

BUNDESMINISTERIUM FUR
SOZIALES, GESUNDHEIT, PFLEGE
UND KONSUMENTENSCHUTZ

EMTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fur Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Datum/Zeit

2023-11-13708:39:10+01:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

2098721075

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Prifinformation http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

Jufu

Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on

Datum/Zeit-UTC| 2023- 11- 13T08: 42: 54+01: 00

Prifinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

www.parlament.gv.at




		2023-11-13T08:39:10+0100
	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-11-13T08:42:54+0100
	Parlamentsdirektion




